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Klinker-Bodenplatten

unerreicht punkto Soliditat, leichter
Pflege und Bewahrung. Ein
Klinkerboden wirkt modern, ist
fusswarm und gleitsicher und niitzt
sich praktisch kaum ab. Zahl-
reiche Farbtone und Formate
er6ffnen dankbare
Gestaltungsméglichkeiten.

Ganz &Cie Embrach AG
Keramische Industrie Embrach
Telefon 051/96 2262

Techn. Biiro Zirrich Rennweg 35
Telefon 051/277414

Unser Fabrikationsprogramm umfasst:
Ornamentbodenplatten in div. Typen
glasierte Wandplatten

glasiertes Mosaik
Klinker-Sichtverblender
Steinzeug-Bodenbelags-Mosaik
Kachelofen und Cheminées

Verlangen Sie Dokumentation
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Richtlinien fiir eine
kommende
Bodenpolitik'

Begriff der Bodenpolitik

Als Bodenpolitik im weitern Sinne
konnen alle Formen des Eingreifens
der 6ffentlichen Hand in den Grund-
stlickverkehr und die Bodennutzung
bezeichnet werden. In einem enge-
ren Sinne kann sie definiert werden
als Inbegriff der gemeindlichen MaB-
nahmen, welche die Versorgung mit
kommunalem und kiinftigem kommu-
nalen Boden und dessen Verwertung
zum allgemeinen Wohl zum Gegen-
stand haben und es der Gemeinde er-
moglichen, einen gewissen Einflu
aufden Grundstiickmarkt und dessen
Preisgestaltung auszuiiben. Unter
der 6ffentlichen Hand wird im folgen-
den jeweils die Gemeinde verstan-
den, wobei jedoch darauf hinzuwei-
sen ist, daB Bodenpolitik natirlich
auch von seiten der Kantone betrie-
ben werden soll. Die Rechtsgrund-
lagen des Gemeinwesens bietet:

1. das Privatrecht. Die Gemeinde
kann nach den Vorschriften des Sa-
chen- und Obligationenrechts Land
erwerben und verwerten. Die sich
daraus ergebenden MaBnahmen
bilden den Hauptgegenstand der
nachstehenden Richtlinien;

2. das offentliche Recht, speziell das
Baupolizeirecht. Es enthilt die Vor-
schriften,die eineBeschréankung des
privaten Grundeigentums im Inter-
esse einer planméaBigen Verwertung
des Kulturlandes erlauben. Es han-
delt sich vor allem um die Rechts-
sétze Uberden ErlaB3 von Bauordnun-
gen, Uberbauungs- und Zonenpli-
nen. Angesichts der von Kanton zu
Kanton verschiedenen Rechtsgrund-
lagen auf diesem Gebiet kann dieser
Fragenkomplex nur in Form einer
generellen Ubersicht tiber die grund-
sétzlichen Mdéglichkeiten behandelt
werden.

Zielsetzung der Bodenpolitik

Zweck einer richtig verstandenen
kommunalen Bodenpolitik ist ganz
allgemein die EinfluBnahme der Ge-
meinde auf den Grundstiickverkehr
und die Bodennutzung im Interesse
des offentlichen Wohles. Dazu ge-
héren inshesondere

1. die Reservation von Grundbesitz

fur die Erfullung gemeindeeigener

und anderer 6ffentlicher Aufgaben

wie

a) Anlegung und Erweiterung der
Verkehrswege,

b) Schaffung von Griinflachen,

Sport- und Spielpldtzen (siehe

Anleitung fir die Erstellung von

Turn-, Spiel- und Sportanlagen,

Polygraphischer Verlag Ziirich,

1946),

Errichtung 6ffentlicher Geb&ude

und Anlagen,

Erstellung kommunaler Woh-

nungsbauten,

Erhaltung von Aussichtspunkten

und andern aus Griinden des Na-

tur- und Heimatschutzes wertvol-

len Geldnden und Gebieten;
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2. die Beschaffung und ErschlieBung
von Boden zur Abgabe an Private fiir

" Herausgegeben von der Regionalpla-
nungsgruppe Nordwestschweiz. Der Auf-
satz kann als Broschiire bezogen werden.

die Errichtung von Wohn-, Gewerbe-
und Industriebauten;

3. die Regelung der Bodennutzung
nach planerischen Gesichtspunkten,
speziell auch die Erhaltung des b&u-
erlichen Grundbesitzes in Landge-
meinden;

4. die Bekdmpfung der Bodenspeku-
lation durch Tiefhalten der Boden-
preise.

Mittel und Wege zur Verwirk-
lichung der Bodenpolitik

I. Auf Grund des Privatrechts

Landerwerb

EntscheidendeGrundlagederboden-
politischen Betdtigung der Gemeinde
ist die planmé&Bige Erweiterung des
Gemeindegrundbesitzes. Der vor-
sorgliche Erwerb von Grund und Bo-
den ist die Voraussetzung fiir die
Verwirklichung der im zweiten Ka-
pitel umschriebenen Ziele. Die Ge-
meinde soll Land kaufen, wann und
wo immer das zu angemessenen Be-
dingungen méglich ist. Vergleichs-
weise sei erwdhnt, daB nach statisti-
schen Erhebungen in 180 schweize-
rischen und ausldndischen Ortschaf-
ten der gemeindeeigene Grundbe-
sitz im Mittel etwa 20% der Gesamt-
bodenflache betrégt. Fiir den Erwerb
fallen im ibrigen nicht nur Grund-
stlicke im eigenen Gemeindegebiet,
sondern unter Umstdnden fiir Ab-
tauschzwecke auch solche in Nach-
bargemeinden in Betracht. So wert-
voll ein moglichst groBer Grundbe-
sitz fiir eine erfolgreiche Bodenpoli-
tik ist, darf die Gemeinde doch nie
der Versuchung erliegen, Land um
jeden Preis zu kaufen. Im Interesse
der Tiefhaltung der Bodenpreise soll
der Landerwerb stets nur zu verant-
wortbaren finanziellen Bedingungen
getétigt werden. Die Bezahlung von
Héchstpreisen ist tunlichst zu ver-
meiden. Das o6ffentliche Interesse,
das sie vertritt, und die Solvenz, fiir
die sie biirgt, verleihen der Gemeinde
als Kéaufer auf dem Grundstiickmarkt
eine bevorzugte Stellung. Auch der
Umstand, daB ihre Kéufe meist gro-
Bere Komplexe zum Gegenstand ha-
ben, erméglicht ihr in der Regel die
Erzielung eines niedrigen Preises.
Zudem ist sie eher in der Lage, giin-
stige Konjunkturen abzuwarten. Wo
sie zur Errichtung eines éffentlichen
Werkes ein bestimmtes Areal kurz-
fristig bendtigt, sollte sie die Inan-
spruchnahme des Enteignungsrech-
tes nicht scheuen, wenn die Eigen-
timer die Zwangslage finanziell aus-
zuniitzen versuchen. Im allgemeinen
ist natiirlich zu berticksichtigen, daB
die stdndig zunehmende Verknap-
pung des Kulturlandes Hand in Hand
mit einem weitern Ansteigen der Bo-
denpreise geht, das nur zum Teil die
Folge der allgemeinen Geldentwer-
tung ist. Friihzeitige Landk&ufe sind
daher auf weitere Sicht fast immer
vorteilhaft. Zur Erleichterung der Fi-
nanzierung istdie Anlage von beson-
deren Fonds zu empfehlen, die unter
anderem auch durch Uberschiisse
aus der Verwertung von Bauland ge-
spiesen werden kénnen. Sodann soll
im Rahmen der gesetzlichen Még-
lichkeiten versuchtwerden, die Forst-
reserven der Ortsbiirgergemeinden
dem vorsorglichen Landerwerb
dienstbar zu machen. In Frage
kommt auch die Beschaffung von
Mitteln auf dem Anleihenswege. Zur
Ausnitzung gilinstiger Gelegenhei-
ten imLiegenschaftsverkehristinder
Regel rasches Handeln geboten. Die
als Kéuferin auftretende Gemeinde
ist hier hdufig benachteiligt, weil der
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SK 60 die neue, moderne, widerstandsfahige Fertig-Tiire
Das fertige SK-Tiirblatt kann dank der ausgereiften und soliden
Konstruktion unmittelbar vor Bezug der Raumlichkeiten einge-
setzt werden und bedarf keinerlei Nachbehandlung.

Die SK Fertig-Tiire ist speziell geeignet fiir Biiros, Labors, Spital-
bauten und Lehranstalten. Die Farbauswahl und mehrere Arten
von Flachenbeldgen lassen - zusammen mit dem unverwiistlichen
Aluminium-Kantenprofil - hohe dsthetische Wirkungen erzielen.
Die beidseitige, breite Aluminiumabdeckung bietet zudem noch
einen zusitzlichen Schutz. Die SK Fertig-Tire kann in der GroBe
jedem Wunsche angepaBt werden.

Fiir den Wohnungsbau empfehlen wir unsere preisgiinstige Norm-
tiire. Beide Typen sind auf Stahlzargen und Holzfutter montierbar.
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Hans Schmidlin AG, Holz- und Metallbau, Aesch/Basel, Ziirich, Genf
Aesch/Basel 061-823282 Ziirich 051-47 3939 Genf 022-259580

Gemeinderat Kaufvertrdge nur unter
Vorbehalt der Genehmigung durch
dieGemeindeversammlungabschlie-
Ben kann.Die sich daraus ergebende
Periode derUngewiBheit und die Ab-
neigung gegen eine offentliche Dis-
kussion des Geschaftes veranlassen
manchen Verkaufer, einem privaten
Kaufsinteressenten vor der Gemein-
de den Vorzug zu geben. Um diese
Nachteile auszuschlieBen, sind ver-
schiedene Gemeinden dazu lberge-
gangen, dem Gemeinderat eine ge-
nerelle, auf ein Jahr oder eine Amts-
periode befristete Vollmacht fir Er-
werb und VerduBerung von Grund-
eigentum zu erteilen. Diese Rege-
lung hat sich gut bewé&hrt und ist
sehr zu empfehlen.

Verwertung des kommunalen
Grundbesitzes

Der Erwerb von Grund und Boden
durch das Gemeinwesen soll nicht
Selbstzweck, sondern Mittel zum
Zweck sein. Soweit das erworbene
Land nicht fur die Erfullung gemein-
deeigener Aufgaben, wie sie im
zweiten Kapitel, Ziffer1, summarisch
aufgezéhlt sind, bendtigt wird, soll
es daher der privaten Nutzung wie-
der zugefiihrt werden. Das kann ge-
schehen durch Wiederverkauf, die
Abgabe im Baurecht und durch
Tausch. Den Zeitpunkt der Uberfiih-
rung von Bauland in die private Nut-
zung wird die Gemeinde nach den
Gesichtspunkteneinerrationellen Er-
schlieBung des gesamten Baugebie-
tes unter besonderer Berilicksichti-
gung eines zweckméBigen Ausbaues
der kommunalen Versorgungsbe-
triebe bestimmen.

Verkauf

a)AllgemeineVertragsbedingungen.
Soll die VerduBerung von Gemeinde-
land an Private ihren Zweck als Mittel
der Bodenpolitik erfiillen, so kommt
sienurin Form des gebundenen Ver-
kaufs in Frage, das hei3t mit der Bei-
fligung der Bedingungen und Auf-
lagen,die zurErreichung der erstreb-
ten bodenpolitischen Ziele dienlich
und erforderlich sind. Die Nebenbe-
stimmungen gruppieren sich nach
den verfolgten Zwecken:

aa) Nebenbestimmungen im Inter-
esse der Planung. Der Besitz groBe-
rer, zusammenhdngender Boden-
flachen ermoglicht es der Gemeinde,
auf rein privatrechtlichem Wege und
in wirksamerer Weise, als dies ge-
wohnlich durch 6ffentlich-rechtliche
Planungsinstrumente (Bauordnung,
Uberbauungs- und Zonenplan usw.)
geschehen kann, eine befriedigende
bauliche Entwicklung ganzer Quar-
tiere herbeizufiihren. Bei der Ver-
auBerung von Gemeindeland an Pri-
vate zu Bauzwecken wird die Ge-
meinde in die Kaufvertrage die ent-
sprechenden Bedingungen und Auf-
lagen hinsichtlich Bauart, Bauhohe,
Grenzabstdanden, Umgebungsarbei-
ten usw. aufnehmen, und zwar im
Sinne einerErganzung der bestehen-
den baupolizeilichen Vorschriften.
bb) Nebenbestimmungen zur Ein-
schrankung der Bodenspekulation.
Die Gemeinde muB sich dagegen
sichern, daB der Kaufer das erwor-
bene Land spekulativ verwertet. Dies
geschieht am besten durch Einrdu-
mung eines Rickkaufrechts der Ge-
meinde zum Verkaufspreis, abzlig-
lich samtlicher Vertragskosten und
Nebenauslagen,fiir den Fall,daB das
Grundsttick nichtinnerhalb einer be-
stimmten Frist (ein bis zwei Jahre)
bedingungsgemaB iiberbaut wird.

Bei Platzen fir Mehrfamilienhéduser
soll tberdies die spekulative Weiter-
verduBerung der iberbauten Parzel-
len erschwert werden. Das kann
durch die Begriindung eines Riick-
kaufsrechtes in Verbindung mit ei-
nem Vorkaufsrecht zugunsten der
Gemeinde auf dem baulich ausge-
nltzten Objekt erreicht werden. Die-
se Rechte sind im Grundbuch vorzu-
merken, was gemaB Art. 681 ZGB
langstens fir zehn Jahre moglich ist.

b) Der Verkaufspreis. Bei Bestim-
mung des Verkaufspreises ist aus-
zugehen vom Grundsatz, daB der Er-
werb von Grund und Boden durch
die Gemeinde nicht in spekulativer
Absicht erfolgen darf.Die Gemeinde
soll daher grundsétzlich beim Wei-
terverkauf keinen Gewinn erstreben,
sondern lediglich fir die Deckung
aller Selbstkosten sorgen. Zu diesen
gehoren der Erwerbspreis nebst Ver-
tragskosten, Kapitalverzinsung (ab-
zuglich allfalliger Pachterlds), die
ErschlieBungskosten (unter Abzug
eines angemessenen Gemeindean-
teiles).Im Interesse einer regulieren-
den und die Spekulation bekdmpfen-
den Bodenpreispolitik ist es richtig,
wenn bei Berlicksichtigung des Er-
werbspreises nicht einfach von dem
fir den konkreten Abschnitt effektiv
ausgelegten Betrag ausgegangen
wird, sondern von einem mittleren
Kaufpreis der gesamten kommuna-
len Baulandreserve, abgestuft nattir-
lich nach Lage, Form, Qualitat und
Ausnutzungsmoglichkeit der zu ver-
kaufenden Grundstiicke; maBgebend
wére somit eine Art durchschnitt-
licher «Quartierpreis». Wo die ermit-
telten Selbstkosten wesentlich unter
dem im privaten Grundstlckverkehr
tiblichen Preise liegen, kann ein an-
gemessenerZuschlag zum Verkaufs-
preis gemacht und der UberschuB in
einen Fonds fiir kiinftigen kommuna-
len Landerwerb gelegt werden.

Abgabe im Baurecht

a) Gesetzliche Regelung und wirt-
schaftliche Bedeutung. Im Gegen-
satz zu Deutschland und Osterreich,
wo Uber das Baurecht spezielle Ge-
setze erlassen worden sind, ist bei
uns dieses Rechtsinstitut in zwei ein-
zigen Artikeln des ZGB (Art. 675 und
779) geordnet. Soll das Baurecht in
groBerem Umfange fiir die o6ffent-
liche Boden- und Wohnungspolitik
verwendet werden, bedarf der knap-
pe gesetzliche Inhalt in weitgehen-
dem MaBe der Ergénzung durch den
Baurechtsvertrag. Das Baurecht im
Sinne von Art. 675 und 779 ZGB ist
eine Form der Bodenleihe, durch die
derGrundeigentiimer einem anderen
fir langere Dauer das Recht zur Er-
stellung von Bauten auf seinem
Grund und Boden einrdumt. Mangels
entgegenstehender Vereinbarung ist
dieses Recht ibertragbar und ver-
erblich. Das Baurecht ist wirtschaft-
lich ein Mittelding zwischenEigentum
und Miete, rechtlich eine Dienstbar-
keit. Der Baurechtsberechtigte ist
Eigentiimer des Bauwerkes,dagegen
aber nur Bentitzer des Bodens, wo-
fur er einen Bodenzins schuldet, der
wirtschaftlich betrachtetwieein Miet-
zins aussieht.

Die wirtschaftliche Bedeutung, die
dem Baurecht als Instrument der
kommunalen Boden- und Woh-
nungspolitik zukommt, liegt darin,
daB das Grundeigentum der Ge-
meinde in seinem Bestande erhalten,
das heit nicht verdauBert wird, aber
doch wirtschaftlich sachgem&B aus-
gentitzt werden kann. Indem durch
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das Baurecht rechtlich erméglicht
wird, daB Dritte auf kommunalem
Boden Geb&ude errichten und zu
eigen haben kénnen, gegen Bezah-
lung des jéhrlichen Bodenzinses, ist
es der Gemeinde méglich, ihren
Grundbesitz in sachgeméBer Weise
auszunltzen,ohnedaB siedasEigen-
tum am Boden verliert. Nach Ablauf
der Dauer des Baurechtsvertrages
félltdas Bauwerk anden Grundeigen-
timer, und dieser kann wieder frei
liber den Boden verfiigen.

b) Die Verbreitung des Baurechtes
in der Schweiz und die damit ge-
machten Erfahrungen. Als Instru-
ment der kommunalen Boden- und
Wohnungspolitik hatte das Baurecht
in derSchweiz bis vor rund 25 Jahren
nur eine bescheidene Verbreitung
erfahren. Die Griinde sind in der
sparsamen gesetzlichen Regelung
des Baurechtes, in einer gewissen

Abneigung derBevdélkerung,im Bau--

recht zu bauen, und nicht zuletzt in
den Belehnungsschwierigkeiten fiir
die im Baurecht zu erstellenden Bau-
ten zu suchen. VeranlaBt durch die
immer stéarker in Erscheinung getre-
tene Boden- und Liegenschaftsspe-
kulation sowie die stets zunehmende
Landverknappung sind nun im Laufe
der letzten Jahre immer mehr Ge-
meinden mit Erfolg dazu Gibergegan-
gen, das Baurecht wesentlich mehr
anzuwenden. Im besonderen wird
das Gemeindeland fir Mehrfamilien-
héuser vielfach nicht mehr verkauft,
sondern nur noch im Baurecht abge-
geben. Damit soll der Spekulation
mit dem Boden wirksam entgegen-
getreten, sollen die Mietzinse tief ge-
halten und der Gemeinde der Wert-
zuwachs des Landes und die spétere
Verfligungsfreiheit gesichert wer-
den.

Da das Baurecht in der Schweiz erst
seit 1912, dem Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Zivilgesetzbuches, ge-
setzlich verankert ist, verfliigt unser
Land (im Gegensatz zu andern L&n-
dern) noch Uber keine groBe Praxis
mit diesem Institut. Die vorldufigen
Erfahrungen, die verschiedene Ge-
meinden gemacht haben, sind nach
den bei einer kiirzlichen Rundfrage
erhaltenen Auskiinften recht gut. Im
besonderen scheinen sich auch die
Belehnungsschwierigkeiten fiir die
Finanzierung vonBaurechtsbautenin
letzter Zeit wesentlich vermindert zu
haben.

c) Der Baurechtsvertrag. Die knappe
gesetzliche Regelung des Baurech-
tes muB durch entsprechende Sorg-
falt in der Ausarbeitung der Bau-
rechtsvertrdge und in der Auswahl
der Vertragspartner kompensiert
werden. Vernlinftige Vertragsbedin-
gungen sollen im Ubrigen dazu bei-
tragen, daf3 bei der Abgabe des Lan-
des im Baurecht die Belehnung nicht
erschwert wird und die Bauinteres-
senten wie unter dem Regime der
Landverkdufe zu méglichst vorteil-
haften Bedingungen Wohn- und Ar-
beitsstatten erstellen kénnen. Zu-
sammenfassend kénnen fiir die Aus-
arbeitung des Baurechtsvertrages
folgende Richtlinien gegeben wer-
den:

aa) Die Form: Fiir den Vertrag, durch
den das Baurecht begriindet wird,
genligt die schriftliche Form, da es
sich um die Errichtung einer Grund-
dienstbarkeit handelt. Die Vorsicht
gebietet jedoch, den Bestellungsver-
trag immer 6ffentlich beurkunden zu
lassen.

bb) Dauer des Baurechtes: Fiir
Wohnbauten wird eine mittlere Ver-

tragsdauer von 80 bis 100 Jahren, fiir
Industrie- und Gewerbebauten so-
wie Sportanlagen von 30 bis 80 Jah-
ren empfohlen. Dabei kann die Még-
lichkeit der Verlangerung nach Ab-
lauf der Vertragsdauer vorgesehen
werden. Eine unbegrenzte Dauer, die
an sich moglich ist, kann nicht befiir-
wortet werden, da sie der Gemeinde
die Verfligung lber den Boden end-
gliltig entziehen und damit der Ziel-
setzung der Bodenpolitik widerspre-
chen wiirde. Anderseits darf sie im
Interesse der Baurechtsberechtigten
nicht zu kurz bemessen werden.

cc) DerBaurechtszins: Fiir die Uber-
lassung des Bodens hat der Bau-
rechtsberechtigte eine periodisch zu
entrichtende Entschadigung, den
Baurechtszins,zu bezahlen. Fiir des-
sen Berechnung wird normalerweise
von einem mittleren Verkehrswert
des Bodens ausgegangen, der in der
Regel wesentlich unter dem Werte
liegt, wie er im freien Handel und
unter Ausnitzung der Konjunktur
geldst werden kénnte. Von diesem
Bodenwert wird ein Zins berechnet,
der fir Wohnbauten ungefdhr dem
ZinsfuB der Kantonalbank fiir erste
Hypotheken entsprechen soll, fiir In-
dustrie- und Gewerbebauten etwas
hoéher ist. Zu empfehlen ist eine An-
passung des Bodenzinses an ver-
anderte Wahrungs-und Wirtschafts-
verhéltnisse in Intervallen von etwa
20 oder mehr Jahren. Die Sicherstel-
lung der Zinsanspriiche des Grund-
eigentiimers soll durch die Eintra-
gung einer Grundlast auf dem Bau-
rechtsgrundstick oder durch die Er-
richtung einer Grundpfandverschrei-
bung erfolgen.

dd) Erléschen des Baurechtes; Ent-
schadigung fiir das Bauwerk: Am
Ende der Baurechtsdauer fillt das
Baurecht dahin und wird auf Begeh-
rendes Grundeigentimersim Grund-
buch geldscht. Der Bau féllt als Be-
standteil des Bodens an den Grund-
eigentiimer, und zwar kostenlos, so-
fern der Baurechtsvertrag nicht aus-
dricklich eine Entschadigung vor-
sieht. Um die Finanzierung der Bau-
rechtsbauten nicht zu erschweren
und die Mietzinse tief zu halten, ist
die Zahlung einer Entschédigung fiir
das Bauwerk bei Ablauf des Vertra-
ges unerlaBlich (Verkehrswert der
Gebdude und Anlagen bei Beendi-
gung des Vertrages).

ee) Sicherstellung der Rechte
des Grundeigentiimers: Gewisse
Schwierigkeiten bestehen hinsicht-
lich der Sicherstellung der vertrag-
lich festgelegten Rechte des Grund-
eigentiimers, die nicht zum gesetz-
lichenInhaltdes Baurechtes gehéren
und an dessen dinglicher Wirkung
daher nicht teilnehmen. Das gilt be-
sonders fiir Vereinbarungen iiber In-
standstellung der Bauten, den Miet-
zins, den Baurechtszins, die Tra-
gung der offentlichen Lasten. Es
wiirde zu weit fiihren,an dieser Stelle
dartiber Untersuchungen anzustel-
len. Die Gemeinde, welche Land im
Baurecht abgeben will, wird sich be-
stehende Vertrdge anderer Gemein-
den (z.B. Aarau, Basel, Bern, Biel,
Schaffhausen, Thun) als Vorlagen
beschaffen und Rechtskundige zur
Beratung beiziehen miissen.

Verkauf des Landes oder Abgabe im
Baurecht?

Sowohl der Verkauf des Landes als
auch die Abgabe im Baurecht haben
Vor-und Nachteile, und es gilt, diese
gegeneinander abzuwégen, wenn im
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Einzelfall entschieden werden muB,
welcher Abgabeform der Vorzug ge-
bihrt. Um den Gemeinden die Stel-
lungnahme zu erleichtern, sind die
Vor- und Nachteile der beiden Mog-
lichkeiten summarisch aufgefihrt:

Verkauf des Landes

Vorteile: Die Rechtsverhéltnisse
sind einfacher und klarer als beim
Baurecht. Die Finanzierung der Bau-
ten stoBt auf geringere Schwierigkei-
ten. Das Bauen auf eigenem Boden
entspricht dem tief verwurzelten Ei-
gentumsbegriff des Schweizers bes-
ser. Die Gemeinde erhalt beim Ver-
kauf des Landes den Kaufpreis so-
fort und kann den Erlés fiir neue
Kéufe verwenden.

Nachteile: Die Wertzuwachsrente
des Bodens geht der Gemeinde ver-
loren. Bei Bedarf mu3 die Gemeinde
das einmal in ihrem Eigentum ge-
standene Land spéter allenfalls zu
hoéherem Preise wieder zurlickkau-
fen.ZurSicherung der Dauerwirkung
von wohnungspolitischen MaBnah-
men stehen nur privatrechtliche Mit-
tel von begrenzter Gliltigkeitsdauer
zur Verfiigung. Die Spekulation mit
ehemaligem Gemeindeland kann nur
wéhrend beschrénkter Zeit verhin-
dert werden.

Abgabe im Baurecht

Vorteile: Das Grundeigentum bleibt
der Gemeinde in seinem Bestand er-
halten und kann gleichwohl wirt-
schaftlich sachgem&dB ausgenutzt
werden. Die Wertzuwachsrente des
Landes féllt der Gemeinde zu. Nach
Ablauf des Vertrages geht das Bau-
werk an die Gemeinde als Grund-
eigentiimerin Uber, und diese kann
Uber den Boden wieder frei verfiigen.
Eine private Spekulation mit dem Bo-
den ist ausgeschlossen.

Nachteile: Die gesetzliche Regelung
ist knapp. Um in gréBerem Umfange
als Instrument der stadtischen Bo-
den- und Wohnungspolitik verwen-
det zu werden, bedarf das Baurecht
in weitgehendem MaRBe der vertrag-
lichen Erganzung, wobei diese obli-
gatorischen Bestimmungen jedoch
nur eine beschréankte Wirkung ha-
ben. Die Banken sind oft etwas zu-
rickhaltend in der Belehnung von im
Baurecht zu erstellenden Bauten. In
der Bevolkerung besteht zum Teil
auch heute noch eine gewisse Ab-
neigung gegen das Bauen im Bau-
recht.

Verniinftige vertragliche Bestimmun-
gen Uber die Baurechtsdauer, den
Baurechtszins und die Entschédi-
gung der Bauten beim Heimfall tra-
gen dazu bei, die Anwendung des
Baurechts wesentlich zu erleichtern.
Die Kommission verzichtet darauf,
konkrete Richtlinien aufzustellen,
wann das Land verkauft und wann es
bloB im Baurecht abgegeben werden
soll. Sie halt nur ganz allgemein fest,
daB groBere zusammenhdngende
Flachen Gemeindelandes, die fiir
eine spétere Planung von Bedeutung
sind, mit Vorteil nur noch im Bau-
recht zur Verfligung gestellt werden.
Kleinere Schilde und Restparzellen,
speziell wenn die Uberbauung mit
Einfamilienhdusern vorgesehen ist,
werden dagegen zweckméBigerweise
nach wie vor verkauft, beziehungs-
weise mit sichernden Bedingungen
zu Eigentum an private Bauinteres-
senten abgegeben. Die mit dieser
gemischten Praxis in verschiedenen
Gemeinden gemachten Erfahrungen
sind durchwegs gut.

Tausch

Die zunehmende Verknappung des
Kulturlandes und die inflationdre
Preisentwicklung fiihren dazu, daB
der private Abtreter von Land dem
Verkaufserl6s die Leistung von Real-
ersatz haufig vorzieht. Allgemein-
glltige Regeln lassen sich hier nicht
aufstellen. Die Winschbarkeit eines
Landabtausches fir die Gemeinde
héngt von den Umsténden des Ein-
zelfalles ab.

Einwerfung in Glterregulierungen

Bei Durchfiihrung von Feldregulie-
rungen und Baulandumlegungen hat
eine Gemeinde mit eigenem Grund-
besitz die Moglichkeit, Grundstiicke
in die Masse einzuwerfen und sich
entsprechende Fldachen an geeigne-
ter Lage (fur offentliche Bauten,
Turnanlagen, Grunflachen sowie fir
besondereVerkehrshediirfnisse) neu
zuteilen zu lassen, womit sie sich in
vermehrtem MaBe ein Mitsprache-
recht wahren kann.

Mittel und Wege zur
Verwirklichung der Bodenpolitik

Il. Auf Grund des o6ffentlichen
Rechts

Allgemein

Das Baupolizeirecht, das im wesent-
lichen dem Gemeinwesen die Hand-
habe fir offentlich-rechtliche Ein-
griffe in die private Verfiigung tber
Grund und Boden bietet, ist kantonal
und kommunal verschieden. Es kann
sich daher, wie bereits erwahnt, hier
nicht um eine umfassende Behand-
lung dieser Materie handeln, son-
dern lediglich um allgemeine Hin-
weise auf die wichtigsten zu Gebote
stehenden Mdoglichkeiten fiir kom-
munale o6ffentlich-rechtliche MaB-
nahmen auf dem Gebiete der Boden-
politik. Dabei fallen vor allem in Be-
tracht die Vorschriften, die eine Ab-
grenzung des Baugebietes und eine
Beschrédnkung der baulichen Aus-
nitzung des Grundeigentums er-
moglichen.

Die Abgrenzung des Baugebietes

Die Begrenzung der Bautatigkeit auf
ein bestimmtes Gemeindegebiet ist
die wichtigste und wirksamste of-
fentliche MaBnahme zur Bekdmpfung
derBodenspekulation. Sie tragt dazu
bei, denLandpreis zumindest auBBer-
halb des Baugebietes vorlaufig tief
zu halten und die Zweckentfremdung
des béauerlichen Grundbesitzes zu
verhindern oder doch zu verlang-
samen.

Rechtliche Mdglichkeiten

Als Rechtsinstrument fir die Ab-
grenzung des Baugebietes steht vor-
laufig nur der Zonenplan mit Zonen-
ordnung zu Gebote, nachdem das
Bundesgericht das geltende Bau-
polizeirecht der Kantone nicht als
genligende Rechtsgrundlage fir die
Schaffung von Landwirtschaftszo-
nen anerkannt hat. Allerdings ist
auch die Belegung des auBerhalb
der im Zonenplan umgrenzten Bau-
zone liegenden Landes mit einem
Bauverbot nicht zuldssig. Dagegen
kann in der Zonenordnung die Be-
willigung  von  Werkanschliissen
(speziell fir Wasser und Kanalisa-
tion) fir Bauten auBerhalb des Bau-
gebietes generell ausgeschlossen
werden mit dem Ergebnis, daB die
Erstellung von den gesundheits- und



Unser
Beitrag zur
Baukosten-

senkung

_fehleren

ECONOM-AUFZUG

Dass wir moderne Aufziige
in hochster Vollendung zu
bauen verstehen, wissen Sie,
wissen wir, weiss die Welt.
Die technische Perfektion un-
serer Anlagen stellt aber nur
ein Glied in der Schlieren
Erfolgskette dar. Von ebenso
grosser Bedeutung ist die
Tatsache, dass unsere In-
genieurekeine Scheuklappen
tragen. Sie sehen im Aufzug
nicht nur ein technisches
Problem, das sich auf dem
Reissbrett I6sen ldsst. Sie
betrachten dieses Transport-
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mittel vielmehr als funktio-
nellen Bestandteil eines Gan-
zen, als Organ, das kein
selbstiandiges,abgekapseltes
Leben fiihren kann und darf.
Diese Auffassung, verbunden
mit dem Bestreben, unseren
Kunden so am erarbeiteten
Fortschritt teilhaben zu las-
sen, dass sich ihm eine in
Franken und Rappen erfass-
bare Einsparung offenbart,
hatzum Schlieren ECONOM-
Aufzug gefiihrt.

Der ECONOM-Aufzug istein
Serie-Fabrikat mitdem Stem-
pel der Einzelanfertigung. In
allen Teilen genormt und vor-
fabriziert,reprasentiertdieser
Lift den letzten Stand der
technischen Entwicklung.
Zugleich vereinigt er alles in

ﬂ/@ﬁeﬂ

Schweizerische Wagons- und Aufziigefabrik AG Schlieren-Ziirich Telephon (051) 98 74 11

sich, was im Aufzugsbau
langst als tausendfach be-
wahrt gilt. Die Herstellung in
Serien erlaubt nicht nur kiir-
zeste Lieferfristen; sie wirkt
sich vor allem in der Preis-
gestaltung ausserst giinstig
aus!

Zeitgemiisse Rationalisie-
rung bei uns, starke Verein-
fachung und Zeitgewinn in
der Planungsarbeit des
Architekten, Einsparung
teurer Lohn- und Material-
kostenauf dem Bauplatz:
kurze und minimale Be-
lastung lhres Baukredites —
das ist der Beitrag einer fort-
schrittlichen Aufziigefabrik
zur Baukostensenkung!

Verlangen Sie unsere aus-
fiihrliche Dokumentation iiber
den ECONOM-Aufzug.

feuerpolizeilichen ~ Anforderungen
(Beschaffung von Trink- und Lésch-
wasser, unschadliche Beseitigung
der Abwasser) entsprechenden Bau-
ten auf diesem Land weitgehend ver-
unméglicht wird (BGE 79 | 230; Zen-
tralblatt fiir Staats- und Gemeinde-
verwaltung 1954, Seiten 124 und 361).

Dimensionierung der Bauzone

Die Abgrenzung des Baugebietes
verfolgt unter anderem den Zweck,
eine rationelle Dimensionierung der
kommunalen Versorgungsbetriebe
(Wasser, Kanalisation, Gas, Elek-
trisch) zu gewéhrleisten. Sie muB
daher vorab auf die vorhandenen Er-
schlieBungsanlagen abstellen. L&Bt
sich von diesen aus ein Gebiet be-
dienen, das fiir die bauliche Entwick-
lung der Gemeinde auf ldngere Sicht
hinreichend Raum 14Bt, so ist eine
definitive Umgrenzung des Bauge-
bietes méglich. Reicht dagegen die
vorauszusehende kiinftige bauliche
Entwicklung tiber den Bereich der
vorhandenen Versorgungsanlagen
hinaus, so ist das abzugrenzende
Baugebiet entsprechend auszudeh-
nen, im Maximum bis zum Perimeter
der generellen ErschlieBungsprojek-
te. Diese LOsung ist auch in Erwé-
gung zu ziehen, wo die Gefahr be-
steht, daB3 eine engere Abgrenzung
die Zustimmung der Stimmbirger
nicht finden wiirde; denn es ist im-
mer noch besser, liberhaupt eine,
wenn vielleicht auch vorerst zu weite
Eingrenzung des Baugebietes zu er-
halten, die spater durch die Entwick-
lung gerechtfertigt werden kann, als
gar keine. Da die Interessen einer
zweckmé&Bigen Planung und der Be-
kdmpfung der Bodenspekulation
aber eine moglichst enge Begren-
zung des Baugebietes verlangen,
soll in solchen Fallen nicht sogleich
das gesamte im Zonenplan vorge-
sehene Baugebiet zur Uberbauung
freigegeben werden, sondern vor-
erst nur das durch die bestehenden
Versorgungsbetriebe bereits er-
schlossene. Der Rest ist als Bau-
landreserve in zusétzliche Zonen
einzuteilen, deren etappenweise Um-
wandlung in definitive Bauzonen
nach MaBgabe kiinftiger Bediirf-
nisse dem BeschluB der zusténdig
erkldrten Gemeindebehérden unter-
worfen ist.

Die Beschriankung
der Ausniitzung des Bodens

Die Bestimmung der Nutzungsart

Im Interesse einer gesunden und
zweckméBigen Lebensweise und
einer erfreulichen Ortsgestaltung
teilt der Zonenplan das Baugebiet in
Sektoren mit bestimmten Nutzungs-
moglichkeiten ein, ndmlich im we-
sentlichen in Wohn-, Gewerbe-, In-
dustrie- und Griinzonen. Innerhalb
der Wohnzone kann noch generell
differenziert werden nach dem zulis-
sigen Volumen der Bauten: Zonen
fir Ein- und Zweifamilienh&user, Zo-
nen fiir Mehrfamilienh&user.

Die Intensitét der baulichen
Ausniitzung des Bodens

DerGrad der méglichen Ausniitzung
des Baugrundes ist entscheidend fiir
die Gestaltung des Bodenpreises. Je
intensiver ein Grundstiick iiberbaut
werden kann, desto gréBer ist die
realisierbare Rendite und damit der
Wert des Bodens fiir denjenigen, der
ihn in spekulativer Absicht erwirbt.

Mit zunehmenderIntensitatder Uber-
bauung steigt anderseits das MaR
der wechselseitigen Immissionen
mit allen nachteiligen sozialen und
hygienischen Auswirkungen hin-
sichtlich ungentigendem Zutritt von
Licht, Luft und Sonne infolge zu klei-
ner Gebdudeabstande. Aus gesund-
heits-und sozialpolitischen Griinden
sowie zur Erreichung einer &dsthe-
tisch befriedigenden Uberbauung
muB daher die Gemeinde der bau-
lichen Ausnitzung von Grund und
Boden die erforderlichen Schranken
setzen, womit sie gleichzeitig einen
Beitrag an die Bekdmpfung der Bo-
denspekulation leistet. Friiher glaub-
te man, auf diesem Gebiet allein mit
der Festlegungvon minimalen Grenz-
und Gebdudeabstdnden sowie der
héchstzuldssigen GeschoB3zahl aus-
kommen zu kénnen. Neuere Erfah-
rungen haben jedoch gezeigt, daB
zur Erzielung des angestrebten Er-
folges zusatzlich mit Ausniitzungs-
ziffern gearbeitet werden muB. Uber
die mit der Anwendung dieser Me-
thode zusammenhé&ngenden Fragen
orientiert man sich zweckmé&Big bei
Planungsfachleuten und in der ein-
schlédgigen Literatur.

Baulandumlegungen

Die Gemeindebauordnungen enthal-
ten in der Regel Vorschriften iber
die Neueinteilung von Baugebieten.
Ihre Anwendung ist dort geboten,
wo die bestehende Parzellierung fiir
die rationelle Uberbauung ungeeig-
net ist. Die Baulandumlegungen ge-
wéhrleisten gleichzeitig die Aus-
scheidung der erforderlichen Stra-
Benparzellen.

Private Beitrage
an ErschiieBungsanlagen

Die kantonalen und kommunalen
Bauvorschriften enthalten meist Be-
stimmungen, die es dem Gemein-
wesen erlauben, einen Teil der Ko-
sten flr die Errichtung und den Aus-
bau offentlicher Anlagen (Wege,
Pléatze,Versorgungsanlagen), die der
baulichen ErschlieBung des betrof-
fenen Grundbesitzes dienen, auf die
privaten Grundeigentiimer zu lber-
tragen.Davon sollen die Gemeinden
in vermehrtem MaBe und in konse-
quenter Weise Gebrauch machen.
Sie bewirken damit nicht nur eine
Entlastung der6ffentlichen Finanzen,
sondern auch eine Drosselung der
Preise fiir nicht oder nur teilweise
baulich erschlossenes Land, indem
dann die ErschlieBungskosten beim
Landerwerb in vermehrtem Umfange
beriicksichtigt werden miissen.

Private Leistungen
auf eigenem Boden

Eine moglichst intensive oder be-
sonders gestaltete Ausnitzung des
Baugrundes fihrt (speziell bei Ge-
werbebetrieben mit starkem Zubrin-
gerdienst) oft zu einer Beanspru-
chung des offentlichen StraBennet-
zes, die an gesteigerten Gemeinge-
brauch grenzt oder diesen sogar er-
reicht. Die Gemeinde tut daher gut
daran, in ihre Baupolizeigesetzge-
bung eine Vorschrift aufzunehmen,
die ihr gestattet, den Grundeigen-
tiimer in solchen Féllen zur Anlage
der notigen Abstellflachen auf eige-
nem Boden zu veranlassen. Damit
dient sie der Verkehrssicherheit und
vermindert ihre Aufwendungen zur
Erstellung offentlicher Parkplatze.



	Richtlinie für eine kommende Bodenpolitik

